
27 Staatshaftungsgesetz

20. 1.1983 zum Gesetz zur Verhütung und Bekämp
fung übertragbarer Krankheiten beim Menschen 
- Schutzimpfungen und andere Schutzanwendun
gen - (GBl. 1 Nr. 4 S. 33).

(2) Ein Schadensersatzanspruch des Geschädigten 
gegen den Mitarbeiter oder Beauftragten des staatli
chen Organs oder der staatlichen Einrichtung ist aus
geschlossen.
(3) Die Schadensersatzpflicht staatlicher Organe 
und staatlicher Einrichtungen als Teilnehmer am Zi
vilrechtsverkehr bestimmt sich nach den Vorschrif
ten des Zivilrechts.

Anmerkung: Vgh hierzu § 11 Abs. 3, §§330ff. ZGB 
(Reg.-Nr. 1).

(4) Für den Ersatz von Schäden, die einem Bürger 
oder seinem persönlichen Eigentum durch eine ge
richtliche Entscheidung rechtswidrig zugefügt wer
den, gelten die dafür bestehenden Gesetze oder an
deren Rechtsvorschriften.

Anmerkung: Vgl. hierzu §§369ff, StPO.

§ 2
Pflicht zur Abwendung des Schadens
Der Bürger hat alle ihm möglichen und zumutbaren 
Maßnahmen zu ergreifen, um einen Schaden zu ver
hindern oder zu mindern. Verletzt er diese Pflicht 
schuldhaft, so wird die Haftung des staatlichen Or
gans oder der staatlichen Einrichtung entsprechend 
eingeschränkt oder ausgeschlossen.

§3
Art und Umfang des Schadensersatzes
(1) Der Schadensersatz ist in Geld zu leisten. Das er
satzpflichtige staatliche Organ oder die staatliche 
Einrichtung kann den Schaden auch durch Wieder
herstellung des Zustandes, der vor dem Schadensfall 
bestanden hat, ausgleichen.
(2) Der Umfang des Schadensersatzes bestimmt sich 
nach den zivilrechtlichen Vorschriften, soweit in Ge
setzen oder anderen Rechtsvorschriften nichts ande
res bestimmt ist.

Anmerkung: Vgl. hierzu §§336ff. ZGB (Reg.- 
Nr. 1).

(3) Ein Schadensersatzanspmch besteht insoweit 
nicht, als ein Ersatz des Schadens auf andere Weise 
erlangt werden kann.

§4
Verjährung
(1) Der Schadensersatzanspmch verjährt innerhalb 
eines Jahres.
(2) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tage, an

dem der Geschädigte von dem Schaden und davon 
Kenntnis hat, daß der Schaden von einem Mitarbei
ter oder Beauftragten eines staatlichen Organs oder 
einer staalichen Einrichtung verursacht wurde.
(3) Durch die Stellung des Antrages auf Schadenser
satz wird die Verjährung unterbrochen. Für den 
Lauf, die Hemmung und Unterbrechung der Verjäh
rung gelten im übrigen die allgemeinen Vorschriften 
des Zivilrechts.

Anmerkung: Vgl, hierzu §§472ff. ZGB (Reg.- 
Nr. 1).

Zweiter Abschnitt 
V erfahr ensbestimmungen

§5
Zuständigkeit der staatlichen Organe und 
staatlichen Einrichtungen
(1) Der Schadensersatz ist bei dem staatlichen Or
gan oder der staatlichen Einrichtung zu beantragen, 
durch deren Mitarbeiter oder Beauftragte der Scha
den verursacht wurde.
(2) Wird der Schadensersatzantrag bei einem ande
ren staatlichen Organ oder einer anderen staatlichen 
Einrichtung gestellt, so hat dieses staatliche Organ 
oder diese staatliche Einrichtung den Antrag unver
züglich an das zuständige staatliche Organ oder die 
zuständige staatliche Einrichtung weiterzuleiten und 
den Antragsteller hiervon zu unterrichten.
(3) Der Leiter des nach Abs. 1 zuständigen staatli
chen Organs oder der zuständigen staatlichen Ein
richtung hat über Grund und Höhe des Schadenser
satzanspruches zu entscheiden, sofern nicht die Zu
ständigkeit des Leiters eines übergeordneten Organs 
für diese Entscheidung festgelegt ist. Über den An
trag soll innerhalb eines Monats nach seinem Ein
gang entschieden werden. Kann die Frist aus beson
deren Gründen nicht eingehalten werden, sind diese 
in den Akten zu vermerken; dem Bürger ist ein Zwi
schenbescheid zu erteilen.
(4) Die Entscheidung ist zu begründen, mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen und dem An
tragsteller zuzustellen. Erforderlichenfalls ist sie 
dem Bürger mündlich bekanntzugeben und zu erläu
tern.

§ 6
Beschwerde
(1) Gegen die Entscheidung über den Schadenser
satzantrag ist innerhalb eines Monats nach Zustel
lung oder Bekanntgabe der Entscheidung die Be
schwerde zulässig.
(2) Die Beschwerde ist bei dem staatlichen Organ 
oder der staatlichen Einrichtung einzulegen, deren 
Entscheidung angefochten wird. Wird der Be
schwerde von dem Leiter dieses staatlichen Organs
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